
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/1/20 6Ob304/99w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2000

Norm

ABGB §922

ABGB §1052 A

ABGB §1170

ABGB §1299 C

Rechtssatz

Der Klient hatte ein Leistungsverweigerungsrecht wegen der Schlechterfüllung seines Rechtsanwalts. Nach Annahme

der Leistungen des Rechtsanwalts stehen das Gewährleistungsrecht und das Schadenersatzrecht zur Verfügung.

Entscheidungstexte

6 Ob 304/99w

Entscheidungstext OGH 20.01.2000 6 Ob 304/99w

European Case Law Identifier (ECLI)
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Dokumentnummer
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